
2.5 Schwerpunkte des Wohnungsbaus

2.5.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele

G (I) Für die Region soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnungsan-
gebot sichergestellt werden. Eine soziale Mischung ist anzustreben.

G (2) Neben den regionafbedeutsamen Schwerpunkten des Wohnungsbaus sollen
im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung bedarfsgerecht ergänzende Wohn-
bauflächen, insbesondere in Siedlungsbereichen ausgewiesen werden.

Z (3) Die regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus sowie baupla-
nungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Wohnbauflächen und
aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konver-
sionsflächen) sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor der Inan-
spruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen.

G (4) Vorhandene Bausubstanz soll soweit möglich zur Schaffung von Wohnraum
ausgebaut und erweitert werden. Eine Mobilisierung von Leerständen ist anzu-
streben.

2.5.1 Vorranggebiete für den Wohnungsbau .

Z (I) Für eine verstärkte Wohnungsbautätigkeit werden regionalbedeutsame
Schwerpunkte des Wohnungsbaus als Vorranggebiete festgelegt und in der
Raumnutzungskarte gebietsscharf dargestellt. Diese Gebiete sind von Planungen
und Maßnahmen freizuhalten, die die vorgesehene Nutzung beeinträchtigen kön-
nen.

:Z (2) Folgende regionalbedeutsame Schwerpunkte des Wohnungsbaus werden als
Vorranggebiete festgelegt:
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i Summe Region Bodensee-Oberschwaben 320
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2.6 Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe

2.6.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele

Z (I) Regionalbedeutsame Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sind vorrangig
an solchen Standorten zu erweitern und im Anschluss an bestehende Siedlungs-
flächen neu vorzusehen, an denen aus infrastruktureller Sicht und unter
Beachtung der Umweltbelange die besten Ansiedlungsbedingungen gegeben
sind.

G (2) Die Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen, insbesondere die Anschlüsse
an Bahn, Fernstraße und den ÖPNV sowie Breitband- und Energieversorgungs-
netze sollen im Bereich der Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe so gestaltet
werden, dass günstige Voraussetzungen für die Ansiedlung von Betrieben ge-
schaffen werden.

Z (3) Die Erschließung und die Belegung der Flächen haben so zu erfolgen, dass
eine hochwertige und intensive Nutzung des Geländes gewährleistet ist.

G (4) Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und der Umweltbelastung sol-
len bei der Erschließung und Belegung der Schwerpunkte für Industrie und
Gewerbe mehrgeschossige Gebäude, Parkhäuser statt ebenerdiger Großpark-
plätze sowie Solarenergieanlagen auf Großdächern gewerblicher Gebäude und
Parkplatzüberdachungen zum Einsatz kommen.

Z (5) Die regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie
bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Gewerbeflächen und
aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konver-
sionsflächen) sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor der
Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen,
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